
  
  
  
  
  
  
 
 
Anschluss- und Verbrauchsgebühren Wasser, Abwasser und Kabelfernsehen 
Stand 2018 
 
 
Anschlussgebühren Wasser 
 
Gebührenansatz: 
Neuwert gemäss amtlicher Schätzung 
 
Objektklasse 1: 0.50% 
Bauten mit geringem Wasserbedarf wie 
Bürogebäude, Verwaltungsbauten, Schulbauten; 
Kirchliche Bauten; 
Lagerhäuser für Material, Remisen, Scheunen; 
Kleinbauten (Garagen, Schöpfe usw.); 
Selbständige Einstellhallen. 
 
 
Objektklasse 2: 1.00% 
Bauten mit mittlerem Wasserbedarf wie 
Wohnbauten, Wohn- und Geschäftshäuser; 
Kaufhäuser (ohne Restaurant); 
Kleingewerbebetriebe (Verkaufsgeschäfte, 
Bäckereien, Coiffeurbetriebe, Schreinereien, 
Werkstätten usw.); 
Lagerhäuser für Lebensmittel; 
Ställe; 
Freizeit- und Sportanlagen 
 
 
Objektklasse 3: 1.50% 
Bauten mit starkem Wasserbedarf wie 
Spitäler, Krankenhäuser, Heime, Kurhäuser; 
Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, 
Gasthöfe, Restaurants usw.); 
Kaufhäuser mit Restaurant; 
Sennereien, Molkereien, Metzgereien, Schlachthöfe; 
Industrie- und Grossgewerbebauten 
 
 
Anschlussgebühren Abwasser 
 
Gebührenansatz: 
Neuwert gemäss amtlicher Schätzung 
 
Objektklasse 1: 1.50% 
Lagerhäuser für Material, Remisen, Scheunen; 
Kleinbauten (Garagen, Schöpfe usw.); 
Selbständige Einstellhallen; 
Freizeit- und Sportanlagen; 
Schulbauten; 
Kirchliche Bauten; 
Ställe. 
 
 
 



Objektklasse 2: 1.80% 
1/2-Familienhäuser; 
Bürogebäude, Verwaltungsgebäude; 
Wohn- und Geschäftshäuser; 
Kleingewerbebetriebe (Verkaufsgeschäfte, 
Bäckereien, Coiffeurbetriebe, Schreinereien, 
Werkstätten usw.); 
 
 
Objektklasse 3: 2.20% 
Bauten mit starkem Abwasseranfall wie 
Spitäler, Krankenhäuser, Heime, Kurhäuser; 
Beherbergungsbetriebe (Hotels, Pensionen, 
Gasthöfe, Restaurants usw.); 
Kaufhäuser mit Restaurant; 
Sennereien, Molkereien, Metzgereien, Schlachthöfe; 
Industrie- und Grossgewerbebauten; 
Mehrfamilienhäuser. 
 
 
Verbrauchsgebühren Wasser und Abwasser 
 
Wasser pro m3 Fr. 1.20 
Abwasser pro m3 Fr. 0.60 
 
Die Abrechnungsperiode beläuft sich jeweils vom 01. März bis 28. Februar. Die Rechnungsstellung erfolgt 
jeweils im März/April. 
 
 
Anschlussgebühren Kabelfernsehen 
 
Keine, lediglich die Grabarbeiten sind vom Grundeigentümer bzw. vom Bauherrn zu übernehmen. 
 
 
Abonnementsgebühren Kabelfernsehen 
 
Ohne Anschlussbeitrag pro Monat/Wohnung Fr. 19.80 
Anschlussbeitrag pro Monat/Wohnung* Fr. 17.80 
 
*Verträge mit Anschlussbeitrag werden seit dem Jahr 2010 nicht mehr ausgestellt. 
 
 
7205 Zizers, im Januar 2018 


